
  

Zeitung verletzt Persönlichkeitsrechte

Die Identität von Opfern ist laut Pressekodex besonders zu
schützen

„Junge Mutter in Leipzig getötet – Myriams Traum war eine eigene Pension am
Meer“ -so überschreibt die Online-Ausgabe einer Boulevardzeitung einen Beitrag.
Der Artikel wird mit einem unverpixelten Foto des Opfers auf der Website
„angeteasert“. In dem hinter der Paywall befindlichen Artikel ist das Opferfoto
verpixelt. Als Quelle für das Bild wird Facebook genannt. Im Beitrag finden sich
mehrere personenbezogene Daten (Vorname, abgekürzter Familienname, Alter,
Studium, Beruf, ehemalige Studentenjob-Stelle). Auch der Name des Babys der Frau
wird genannt. Ein Leser der Zeitung sieht in der Veröffentlichung Verstöße gegen
presseethische Grundsätze. Die Zeitung habe die Persönlichkeitsrechte der
beteiligten Personen verletzt. Auch das das Baby werde namentlich genannt. Die
Fotos seien unverpixelt der Facebook-Seite des Opfers entnommen worden. Die
Zeitung nimmt zu der Beschwerde nicht Stellung, obwohl der Presserat ihr dazu in
zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen die Möglichkeit gegeben hatte. 

Der Beschwerdeausschuss sieht in der identifizierenden Berichterstattung einen
Verstoß gegen den Schutz der Persönlichkeit nach Ziffer 8, Richtlinie 8.2
(Opferschutz) des Pressekodex. Er spricht eine öffentliche Rüge aus. Die Identität
von Opfern ist laut Kodex besonders zu schützen. Name und Foto können dann
veröffentlicht werden, wenn das Opfer, Angehörige oder sonstige Befugte
zugestimmt haben oder wenn es sich um eine Peron des öffentlichen Lebens
handelt. Myriam Z. ist das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die
Ausnahmen, in denen eine identifizierende Berichterstattung zulässig ist, sind in
diesem Fall nicht gegeben. Daher hätte die Redaktion über diesen Fall nur in
anonymisierter Weise berichten dürfen. Der Beschwerdeausschuss lässt offen, ob
darüber hinaus ein Verstoß gegen Ziffer 11 des Pressekodex
(Sensationsberichterstattung) vorliegt. 

Aktenzeichen:0417/20/2
Veröffentlicht am: 01.01.2020
Gegenstand (Ziffer): Schutz der Persönlichkeit (8);
Entscheidung: öffentliche Rüge 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

